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Viertes Gesetz zur Änderung 

des Brandenburgischen Schulgesetzes


Vom 14. April 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt ge
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. November 2007 
(GVBl. I S. 193, 203), wird wie folgt geändert: 

§ 112 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Träger der 
Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen, 
die in ihrem Gebiet ihre Wohnung haben. Bei Schülerinnen 
und Schülern der beruflichen Schulen mit einem Berufs
ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs
oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- oder Arbeits
stätte an die Stelle der Wohnung. Die Landkreise und kreis
freien Städte regeln das Nähere in eigener Verantwortung 
durch Satzung.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 14. April 2008 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Bekanntmachung

über das Inkrafttreten des Staatsvertrages

über die Einrichtung eines gemeinsamen


Studienganges für den Amtsanwaltsdienst und die

Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes 


für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung


Vom 12. März 2008 

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die 
Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges für den Amts
anwaltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungs
amtes für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung vom 30. No
vember 2007 (GVBl. I S. 190) wird bekannt gemacht, dass der 
am 4. September 2007 vom Land Brandenburg unterzeichnete 
Staatsvertrag nach seinen §§ 14 und 16 am 16. Februar 2008 in 
Kraft getreten ist. 

Potsdam, den 12. März 2008 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 

Bekanntmachung über das 

Inkrafttreten des Ersten Staatsvertrages 


vom 26. Juni 2006

zur Änderung des Staatsvertrages 


über das Gemeinsame Krebsregister

der Länder Berlin, Brandenburg,


Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 

und der Freistaaten Sachsen und Thüringen


Vom 31. März 2008 

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Ersten Staatsvertrag vom 
26. Juni 2006 zur Änderung des Staatsvertrages über das Ge
meinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sach
sen und Thüringen vom 9. November 2006 (GVBl. I S. 135) 
wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem Ar
tikel 2 Abs. 1 am 1. April 2008 in Kraft tritt. 

Potsdam, den 31. März 2008 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 
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